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Fernabsatzgesetz in Deutschland seit 1999

Diverse Änderungen seitdem

Umsetzung Verbraucherrechterichtlinie zum 13.6.2014

Änderungen bei

Anwendungsbereich
Informationspflichten
Widerrufsrecht
Sonstigen Pflichten

Gesetzliches Widerrufsrecht als Grund für die Retoure

EINFÜHRUNG – FERNABSATZRECHT UND NEUES VERBRAUCHERRECHT
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14-tägiges Widerrufsrecht

Beginn der Frist mit 

Widerrufsbelehrung in Textform
Erfüllung aller Informationspflichten in Textform
Erhalt der Ware

Widerruf erfolgt à Rückabwicklung des Vertrages

Nutzung der Ware schließt den Widerruf nicht aus

Wertersatz nur bei Beschädigung

Gesetzliches Widerrufsrecht als Grund für die Retoure

EINFÜHRUNG – WIDERRUFSRECHT
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Regelungen in §§ 312g, 355 ff. BGB

Einheitliche Regelungen EU-weit

Neue/geänderte Ausnahmen vom Widerrufsrecht 
à Prüfung, ob davon profitiert werden kann, 

Anfertigung nach Kundenspezifikationen
Verderbliche Waren
Hygieneartikel, Arzneimittel, Lebensmittel
Alkohol mit Preisschwankungen
Versiegelte Datenträger
Zeitungen 

Gesetzliches Widerrufsrecht als Grund für die Retoure

EINFÜHRUNG – NEUERUNGEN BEIM WIDERRUFSRECHT
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Ausdrücklicher Widerruf erforderlich
à einfache Rücksendung reicht nicht mehr aus

Streichung des Rückgaberechts 
à AGB und Werbeaussagen gegebenenfalls anpassen

Gesetzliches Widerrufsrecht als Grund für die Retoure

EINFÜHRUNG – NEUERUNGEN BEIM WIDERRUFSRECHT
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Ausdrücklicher Widerruf erforderlich
à einfache Rücksendung reicht nicht mehr aus

Streichung des Rückgaberechts 
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Angepasstes und deutlich entschlacktes Belehrungsmuster
à Neue Musterwiderrufsbelehrung verwenden
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Ausdrücklicher Widerruf erforderlich
à einfache Rücksendung reicht nicht mehr aus

Streichung des Rückgaberechts 
à AGB und Werbeaussagen gegebenenfalls anpassen

Angepasstes und deutlich entschlacktes Belehrungsmuster
à Neue Musterwiderrufsbelehrung verwenden

Einführung eines Musterwiderrufsformular
à Verwenden und verstecken

Gesetzliches Widerrufsrecht als Grund für die Retoure

EINFÜHRUNG – NEUERUNGEN BEIM WIDERRUFSRECHT

Dr. Martin Schirmbacher 
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Neue Ausnahmen vom Widerrufsrecht

Neuer Fristbeginn bei Teillieferungen

Erklärung des Widerrufs durch den Kunden

Umgang mit unfreien Retouren

Retourenkosten abwälzen

Hinsendekosten nur teilweise erstatten

Kunden an Kosten von gebrauchten Produkten beteiligen

INHALTSÜBERSICHT
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Neue Hebel beim neuen Widerrufsrecht?
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Alt: Keine Ausnahme für Hygieneartikel; Vorschrift über 
Waren, die wegen Ihrer Beschaffenheit zur Rücksendung 
nicht geeignet sind

Neu: Explizite Ausnahme für Verträge zur Lieferung 
versiegelter Waren, die aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur 
Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach 
der Lieferung entfernt wurde

NEUE AUSNAHMEN VOM WIDERRUFSRECHT
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Neue Hebel beim neuen Widerrufsrecht?
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Alt: Ablauf der Widerrufsfrist 14 Tage nach Erhalt der Ware – im 
Zweifel für jede gelieferte Ware einzeln

Neu: Ablauf der Widerrufsfrist 14 Tage nach Erhalt der Ware 
Einheitliche Bestellung, aber getrennte Lieferung à Fristbeginn 
mit Erhalt letzter Ware 

NEUER FRISTBEGINN BEI TEILLIEFERUNGEN

Dr. Martin Schirmbacher 

Neue Hebel beim neuen Widerrufsrecht?
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Alt: Grundsätzlich in Textform, aber auch konkludent 
durch Rücksendung der Ware

Neu: Ausdrückliche Erklärung des Verbrauchers 
erforderlich, nicht durch einfache Rücksendung der 
Ware

Neu: Musterwiderrufsformular

Neu: Option: Online-Widerruf 

ERKLÄRUNG DES WIDERRUFS DURCH DEN KUNDEN

Dr. Martin Schirmbacher

Neue Hebel beim neuen Widerrufsrecht?
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Alt: Ablehnung unfreier Retouren grundsätzlich nicht 
möglich, da Kosten und Gefahr der Rücksendung nach §
357 Abs. 2 Satz 2 BGB aF der Unternehmer trägt.

Neu: Ablehnung jetzt grundsätzlich denkbar, da der 
Verbraucher nach § 357 Abs. 6 Satz 1 BGB die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren trägt.

UMGANG MIT UNFREIEN RETOUREN
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Alt: Retourenkosten sind teilweise übertragbar 
à „40 Euro Klausel“

Neu: Verbraucher trägt die Rücksendekosten, wenn der 
Unternehmer eine entsprechende vorherige Information 
erteilt; freiwillige Übernahme bleibt zulässig

RETOURENKOSTEN ABWÄZEN
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Neue Hebel beim neuen Widerrufsrecht?
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Alt: Hinsendekosten sind bei vollständigem Widerruf zu 
erstatten

Unverändert: Hinsendekosten sind bei vollständigem 
Widerruf zu erstatten

Neu: Nur günstigste Versandart zu erstatten

HINSENDEKOSTEN ERSTATTEN
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Neue Hebel beim neuen Widerrufsrecht?
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Alt: Grundsätzlich ist Wertersatz nach § 357 Abs. 3 BGB 
aF möglich

Unverändert: Änderung des Wortlauts von „ Umgang, 
der über die Prüfung der Eigenschaften/Funktionsweise 
hinausgeht“ zu „Umgang, der zur Prüfung nicht 
notwendig war“à Sinngehalt bleibt der gleiche.

Neu: Wegfall des Nutzungswertersatzes

WERTERSATZ FÜR GEBRAUCHTE PRODUKTE
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Neue Hebel beim neuen Widerrufsrecht?
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Rechtliche Themen in der 
Kundenkommunikation
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Gutschrift statt Geld zurück?

Retourenware als „neu“ wiederverkaufen

Upselling bei der Retourenabwicklung

Bewerbung von Hotlines

Exkurs: Datenschutzrecht

Umgang mit Vielretournieren

Optimierung der Angebote im Shop

INHALTSÜBERSICHT
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Rechtliche Hebel in der Kundenkommunikation
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Gutschrift oder Gutschein nicht möglich, da eine solche 
Vereinbarung gegen das Transparenzgebot verstößt 
(BGH, Az. VIII ZR 382/04)

Keine Änderung durch neues Recht: § 357 Abs. 3 S. 1 
BGB regelt nun ausdrücklich: für Rückzahlung dasselbe 
Zahlungsmittel verwenden, wie für die Zahlung

Anders bei Rückabwicklung aus Kulanz

GUTSCHRIFT STATT GELD ZURÜCK
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Rechtliche Hebel in der Kundenkommunikation
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Nicht „per se“ Frage des Widerrufrechts, sondern ob 
Mangel vorliegt, daher keine Änderungen

Ein Wiederverkauf als Neuware ist somit möglich, wenn 
Ware nicht mangelbehaftet ist (AG Rotenburg, Az. 5 C 
350/07)

Umgekehrt: Verkauf als B-Ware mit verkürzter 
Gewährleistungsfrist nicht zulässig, wenn die Ware nicht 
in Gebrauch genommen wurde (OLG Hamm, Az. 4 U 
103/13)

RETOURE ALS NEU VERKAUFEN
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Werbung als Paketbeilage
Werbung in Transaktions-E-Mails

kein Problem, wenn generell Einwilligung in Werbung per E-
Mail vorliegt
kein Problem im Rahmen von § 7 Abs. 3 UWG
im Übrigen: 

einerseits: Werbung per elektronischer Post
andererseits: E-Mail als solche ist (wg. Bindung zum 
Vertrag) zulässig

à das heißt: Werbung sollte zulässig sein, wenn
eine echte „Transaktionsmail“ vorliegt (d.h. kein Mittel-
zum-Zweck) und
die Werbung möglichst dezent ist und hinter den 
eigentlichen Zweck der Mail zurücktritt

UPSELLING BEI RETOURENABWICKLUNG
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Pflicht zur Angabe entstehender Kosten

Kundenhotlines müssen zum Grundtarif angeboten werden

Betrifft nur Hotlines für Bestandskunden! Andere 
Hotlines/Mehrwertdienste bleiben unberührt

Zusammenhang zwischen Hotline und geschlossenen Vertrag 
muss bestehen

Kunde soll Kontakt nicht aufgrund von hohen Kosten vermeiden 
à Kein Gewinn durch Betrieb von Kundenhotlines

Enthält keine Pflicht zur Bereitstellung von Hotlines

BEWERBUNG EINER HOTLINE
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Rechtliche Hebel in der Kundenkommunikation
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Transparente Datenschutzerklärung im Shop ist Pflicht

Personenbezogene Daten dürfen bei vorheriger Information nur 
für Vertragszwecke erhoben und verwendet werden

Für alle anderen Zwecke, ist eine Einwilligung notwendig

Weitergabe der Daten
Verwendung für Newsletter
Verwendung für die Werbung

Problematisch

Tracking des Nutzerverhaltens
Auswertung der Kaufhistorie

Vorgängige Information (DSE) und Opt-Out-Möglichkeit

EXKURS: DATENSCHUTZRECHT
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Rechtliche Hebel in der Kundenkommunikation
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Grundsatz: Vertragsfreiheit

Kein Anspruch der Kunden auf Gleichbehandlung

Problem: Keine Einschränkung der Widerrufsmöglichkeit

Ausschluss in Ordnung 

Warnung problematisch

Unterschiedliche Konditionen (Beispiel: Bezahloptionen) 
grundsätzlich zulässig

Zusatzthema Datenschutz

UMGANG MIT VIELRETOURNIERERN

Dr. Martin Schirmbacher 

Rechtliche Hebel in der Kundenkommunikation



RETOURE 2.0

Zutreffende Leistungsbeschreibungen

Kommunikation mit dem Kunden im Bestellprozess

Wollen Sie wirklich 5 Paar Schuhe bestellen?
Wollen Sie wirklich einmal Größe S und zweimal Größe L 
bestellen?

Auswertung früheren Retourenverhaltens

Sie schicken doch Größe 38 immer zurück, dürfen wir Ihnen 
Größe 40 schicken? 
Sie mögen doch gar kein pink!
Thema: Datenschutz

OPTIMIERUNG DES ANGEBOTES
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Rechtliche Hebel in der Kundenkommunikation
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